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Im zweiten langen Spielfilm des in der BRD
tätigen Erwin Keusch wird der gehörbehinderte,

ahnungslose Robert Lueg (Bernd Tauber)

einer Erbschaft wegen in ein bösartiges
Intrigenspiel verwickelt. Bild: Cactus Film



LIEBE LESER
mit einem schlechtverhüllten Aufruf zu einem Inseratenboykott im Zürcher «Tages-
Anzeiger» hat die «Arbeitgeber-Zeitung» den ohnehin schon heissen medienpolitischen

Sommer zusätzlich erhitzt. Zur Berichterstattung über die Jugendunruhen in
der grössten schweizerischen Tageszeitung liess sich ein anonymer Autor fol-
gendermassen vernehmen: «Wie lange machen sich eigentlich Leser und Inserenten,

vor allem Werbe- und Personalchefs, Illusionen über Haltung und Standort dieser

Zeitung, die - um beim Beispiel zu bleiben - praktisch die Linie der Führung der
Zürcher SP-Stadtpartei einhält und mit ihren Sympathien für die angebliche
(Jugendbewegung) nicht zurückhält? Möglich, dass inzwischen nicht nur die
Autoimporteure dem <Ding> auf den Sprung gekommen sind.» Linter dem Hinweis
auf die «jenseits der Toleranzgrenze liegende» Berichterstattung über die Krawalle
und ihre Hintergründe und Nebenerscheinungen im «Tages-Anzeiger» hat daraufhin

in der Tat ein nicht unbedeutender Kunde einen grossen Inseratenauftrag
storniert.

Der Sachverhalt des neuerlichen, allerdings nur von einem Unternehmen
vorgenommenen Inseratenboykotts liegt anders als bei den Autoimporteuren. Diese hatten,

nachdem im «Tages-Anzeiger» ein entlarvender Artikel über die Auto-Lobby
erschienen war, im März 1979 als Direktbetroffene den Boykott beschlossen (der
von den vier grössten Importeuren übrigens weiterhin aufrechterhalten wird und
der Zeitung auf seinem Höhepunkt Einnahmeverluste bis zu einer halben Million
Franken pro Monat bescherte). Das macht zwar ihre Handlungsweise nicht besser,
aber immerhin halbwegs verständlich. Der Boykott im Gefolge der
Krawall-Berichterstattung hat indessen mit direkter Betroffenheit nichts zu tun. Er ist der
schlichte Versuch, mit dem Entzug finanzieller Mittel Druck auf die redaktionelle
Haltung einer Zeitung auszuüben; ein Griff zu Methoden der Gewalt, wie der
Kommentator im «Oltener Tagblatt» richtig bemerkt.
Es kann hier nicht darum gehen, den unbedachten Artikel in der «Arbeitgeber-Zeitung»

und den peinlichen Inseratenboykott eines einzelnen Unternehmers zum
Skandal emporzujubeln. Solche Zwischenfälle sind unvermeidbar und finden in der
Regel - vorläufig noch - eine rasche Korrektur. Einen Hinweis, in welche empfindliche

Abhängigkeit die bis zu 70 Prozent auf Inserateneinnahmen angewiesene
gedruckte Presse geraten ist, geben sie allerdings allemal. Eine freiheitlich-unabhängige

Berichterstattung, scheint es, ist nicht mehr unbedingt durch die in der
Bundesverfassung verankerte Pressefreiheit garantiert, sondern mehr und mehr von
der Toleranz grosser Inserenten abhängig. Brutaler ausgedrückt: Die Presse droht
in den Machtbereich wirtschaftlicher Interessen zu geraten. Ob es angesicht einer
solchen, scheinbar durch nichts mehr aufzuhaltenden Entwicklung sinnvoll ist, auch
noch die elektronischen Massenmedien Fernsehen und Radio der Kommerzialisierung

auszusetzen - etwa indem die Programme durch Werbung finanziert werden
-, darf bezweifelt werden. Einen Rest von Unabhängigkeit sollten wir uns bewahren;

etwa dadurch, dass wir uns bereit erklären, für ein werbefreies Fernsehen den
realistischen Preis eines Tageszeitungs-Jahresabonnements zu bezahlen.

Mit freundlichen Grüssen
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